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231 Inkrafttreten eines Bebauungsplans gemäß § 10 
Baugesetzbuch (BauGB)

 Arbeitstitel: Kalker Hauptstraße/Wippermannstraße in Köln-Kalk

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 3. Juli 2025 den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 71453/02, Arbeitstitel Kalker Hauptstraße/Wippermannstraße in 
Köln-Kalk, als Satzung beschlossen.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für Satzungen vorgeschriebe-
nen Veröffentlichung tritt, tritt der vorgenannte Bebauungsplan gemäß § 10 Absatz 3 
BauGB in Kraft.

Rechtsgrundlage
§ 10 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (Bundesgesetzblatt I S. 3634) 
in Verbindung mit § 7 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen  
(GO NRW) vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994 S. 666), jeweils in der zum Zeitpunkt der 
Beschlussfassung gültigen Fassung

Stadträumliche Lage und räumlicher Geltungsbereich
Das ca. 0,74 ha große Bebauungsplangebiet liegt im Stadtbezirk Köln-Kalk, Stadtteil 
Kalk

Der räumliche Geltungsbereich wird in etwa begrenzt
∙	 im Norden durch die Kalker Hauptstraße,
∙	 im Osten durch die Gleisanlage der Deutschen Bahn AG,
∙	 im Süden durch ein Gewerbegebiet und
∙	 im Westen durch die angrenzende Bebauung der Zechenstraße

Der räumliche Geltungsbereich ist im Bebauungsplan eindeutig festgesetzt. Auf den 
zu dieser Bekanntmachung zur Veranschaulichung beigefügten Lageplan wird hinge-
wiesen.

Bereithaltung des Bebauungsplans
Der Bebauungsplan Nr. 71453/02, der im beschleunigten Verfahren nach § 13a 
BauGB aufgestellt wurde, einschließlich der Begründung kann vom Tag der Bekannt-
machung im Amtsblatt der Stadt Köln an bei der Stadt Köln, Amt für Liegenschaften, 
Vermessung und Kataster, Plankammer, Zimmer 06 E 05 Stadthaus, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Köln, während der Dienststunden (dienstags und donnerstags von 
8 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 16 Uhr), eingesehen werden.

Um mögliche Wartezeiten zu vermeiden, kann gerne unter der Telefonnummer 
0221/221-23021 vorab ein Termin vereinbart werden.

https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bekanntmachungen/index.html
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Wird außerhalb des genannten Zeitraums ein Termin zur Einsichtnahme gewünscht, 
kann dieser ebenfalls unter der Telefonnummer 0221/221-23021 vereinbart werden.

Alle DIN-Normen, auf die in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes ver-
wiesen wird, werden an gleicher Stelle zur öffentlichen Einsicht bereitgehalten.

Sämtliche Bebauungspläne der Stadt Köln stehen ergänzend unter https://www.
stadt-koeln.de/leben-in-koeln/planen-bauen/bebauungsplaene/koelner-bebauungs-
plaene online zur Verfügung.

Hinweise
1.	 Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Geltendmachung 

etwaiger Entschädigungsansprüche gemäß §§ 39 bis 42 BauGB sowie des § 44 
Abs. 4 BauGB über das Erlöschen dieser Entschädigungsansprüche bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung wird hingewiesen.

§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 lauten: 
	 „(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in 

den §§ 39 bis 42 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die 
Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädi-
gung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 

	 (4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt 
wird.“

2.	 Auf die Vorschrift des § 215 Abs. 1 BauGB über die Unbeachtlichkeit von Verlet­
zungen von Vorschriften des BauGB bei der Aufstellung des Bebauungsplans wird 
hingewiesen.

	 § 215 Abs. 1 BauGB lautet:
	 	 „Unbeachtlich werden
		  1.	� eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
		  2.	� eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut
zungsplans und

		  3.	� nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
		�  wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennut

zungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach  
§ 214 Absatz 2a beachtlich sind.“

3.	 Auf die Vorschrift des § 7 Abs. 6 S. 1 GO NRW über die Geltendmachung von Ver-
letzungen von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW bei der Aufstellung 
des Bebauungsplans wird hingewiesen.

https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/planen-bauen/bebauungsplaene/koelner-bebauungsplaene
https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/planen-bauen/bebauungsplaene/koelner-bebauungsplaene
https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/planen-bauen/bebauungsplaene/koelner-bebauungsplaene
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	� § 7 Abs. 6 S. 1 GO NRW lautet:
		�  „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes 

kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächen
nutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

		  a)	� eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt,

		  b)	� die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut
zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,

		  c)	� der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
		  d)	�der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.“

Köln, den 14. Oktober 2025
Die Oberbürgermeisterin 
in Vertretung 
gez. Andrea Blome, Stadtdirektorin

Die Oberbürgermeisterin
in Vertretung
gez. Andrea Blome, Stadtdirektorin
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Zeitpunkt der Veröffentlichung siehe 
https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bekanntmachungen/index.html

232 Aufstellungs- und Einleitungsbeschluss des 
Stadtentwicklungsausschusses für einen vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren

 Arbeitstitel: VEEDL – Brühler Straße 210–212 in Köln-Raderthal

Die im Amtsblatt Nummer 35 am 27.08.2025 veröffentlichte Bekanntmachung bein-
haltete eine falsche Angabe zur Größe des Plangebiets. Die Bekanntmachung wird 
hiermit wiederholt:

Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 26. Juni 
2025 unter anderem beschlossen:

Der Stadtentwicklungsausschuss beschließt, auf Antrag des Vorhabenträgers „VEEDL 
Brühler Straße GmbH & Co. KG“ vom 31.03.2025 nach § 12 Absatz 2 BauGB in An-
wendung des beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB die Einleitung eines Ver-
fahrens für die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes im Bereich 
Brühler Straße 210-212 in Köln-Raderthal - Arbeitstitel: VEEDL - Brühler Straße 210-
212 in Köln-Raderthal – mit dem Ziel, eine gemischt genutzte Quartiersentwicklung 
mit einem Schwerpunkt auf Wohn- und Gewerbenutzung zu ermöglichen und nach 
§ 2 Absatz 1 BauGB in Anwendung des beschleunigten Verfahrens nach 13a BauGB 
einen Bebauungsplan aufzustellen.

Das ca. 2,1 ha große Bebauungsplangebiet liegt im Stadtbezirk Köln-Rodenkirchen, 
Stadtteil Raderthal. Die genaue Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs ergibt 
sich aus dem zu diesem Beschluss gehörenden Lageplan, der dieser Bekanntma-
chung zur Veranschaulichung beigefügt ist.

Rechtsgrundlage
§ 2 Absatz 1, § 13a Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (Bundesgesetzblatt I 
S. 3634) in der derzeit gültigen Fassung

Anlass und Ziele der Planung
Ziel des Bebauungsplanverfahrens ist auf den Grundstücken an der Brühler Straße 
210-212 und Raderthaler Straße 13-23 eine gemischte Quartiersentwicklung zu er-
möglichen. Es soll ein urbanes Quartier mit Wohn- und Gewerbenutzung geschaffen 
werden.

Die geplante Nutzungsmischung sieht zum einen eine vielfältige Wohnstruktur mit 
verschiedenen Wohnformen vor. Insgesamt sollen ca. 240 Wohneinheiten entstehen, 
von denen 30% öffentlich gefördert werden. Es soll ebenfalls eine Grünfläche und 
eine Kindertagesstätte ergänzt werden.

https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bekanntmachungen/index.html
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Darüber hinaus sind verschiedene Gewerbenutzungen vorgesehen. Geplant sind 
Flächen für die Kultur- und Kreativwirtschaft sowie urbane Produktion. Ergänzt wer-
den soll das durch ein Gesundheitszentrum mit medizinischen Dienstleistungen. Im 
Bereich der Nahversorgung und Gastronomie sind Einrichtungen wie ein Supermarkt, 
eine Drogerie und eine Bäckerei vorgesehen, die den täglichen Bedarf der Bewohner 
decken und zur Lebensqualität beitragen sollen.

Hinweis
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwick-
lung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB ohne Durchführung einer Um-
weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt.

Im Rahmen eines Aushangverfahrens, welches im Zeitraum vom 18. September 2025 
bis 6. Oktober 2025 stattgefunden hat, wurde die Öffentlichkeit über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planungen unterrichtet 
und informiert.

Köln, den 14. Oktober 2025				    Die Oberbürgermeisterin 
				    in Vertretung 
				    gez. Andrea Blome, Stadtdirektorin

Im Rahmen eines Aushangverfahrens, welches im Zeitraum vom 18. September 2025 bis 6.
Oktober 2025 stattgefunden hat, wurde die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwe-
cke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planungen unterrichtet und informiert.

Köln, den 14. Oktober 2025 Die Oberbürgermeisterin
in Vertretung
gez. Andrea Blome, Stadtdirektorin
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Zeitpunkt der Veröffentlichung siehe 
https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bekanntmachungen/index.html

233 Aufstellungsbeschluss des Rates für einen Bebauungsplan im 
beschleunigten Verfahren

 Arbeitstitel: Oskar-Jäger-Straße südlich Low Line in  
Köln-Ehrenfeld/Braunsfeld

Die im Amtsblatt Nummer 35 am 27.08.2025 veröffentlichte Bekanntmachung bein-
haltete einen falschen Lageplan. Die Bekanntmachung wird hiermit wiederholt:

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 3. Juli 2025 unter anderem beschlos-
sen:

Der Rat beschließt nach § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) in Anwendung des 
beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB einen Bebauungsplan für das Gebiet 
südlich der angrenzenden Gewerbebebauung (Oskar-Jäger-Str. 147, 145, 143 a, b, c, 
d, e und h; Widdersdorfer Str. 217, 215, 205, 211, 191, 189,  187), westlich der Oskar-
Jäger-Straße, nördlich der gewerblich genutzten Grundstücken (Oskar-Jäger-Str. 115, 
117, 119, 121, 123; Stolberger Str. 90a) und östlich der Stolberger Str. sowie der brach-
liegenden Grundstücken (Stolberger Str. 90e) – Arbeitstitel: Oskar-Jäger-Straße süd-
lich Low Line in Köln-Ehrenfeld / Braunsfeld – aufzustellen mit dem Ziel, ein urbanes 
Gebiet mit Wohnen, Gewerbe, einer Kindertagesstätte sowie öffentlichen Grün- und 
Spielflächen festzusetzen.

Das ca. 4,0 ha große Bebauungsplangebiet liegt in den Stadtbezirken Köln-Ehrenfeld 
und Köln-Lindenthal, Stadtteile Ehrenfeld und Braunsfeld. Die genaue Abgrenzung 
des räumlichen Geltungsbereichs ergibt sich aus dem zu diesem Beschluss gehören-
den Lageplan, der dieser Bekanntmachung zur Veranschaulichung beigefügt ist.

Rechtsgrundlage
§ 2 Absatz 1, § 13a Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (Bundesgesetzblatt I 
S. 3634) in der derzeit gültigen Fassung

Anlass und Ziele der Planung
Das Plangebiet, derzeit mit heterogen gewerblich genutzten Gebäuden unterschied-
licher Baujahre bebaut, wird auf den vorhandenen unbebauten Bereichen überwie-
gend als Parkplatzflächen genutzt, weshalb das Grundstück derzeit nahezu vollstän-
dig versiegelt ist.

Ziel der Planung ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für ein neues Stadt-
quartier mit gemischter Nutzung aus Wohnen, Gewerbe, einer Kindertagesstätte so-
wie öffentlichen Grün- und Spielflächen zu schaffen.

https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bekanntmachungen/index.html
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Hinweis
Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten 
Verfahren gemäß § 13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB aufgestellt.

In einer Abendveranstaltung, die zu einem späteren Zeitpunkt gesondert veröffent-
licht wird, soll die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die we-
sentlichen Auswirkungen der Planungen unterrichtet und informiert werden.

Köln, den 14. Oktober 2025				    Die Oberbürgermeisterin 
				    in Vertretung 
				    gez. Andrea Blome, Stadtdirektorin

Zeitpunkt der Veröffentlichung siehe 
https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bekanntmachungen/index.html

234 Aufstellungsbeschluss des Stadtentwicklungsausschusses 
für einen Bebauungsplan

 Arbeitstitel: Coty-Areal in Köln-Bickendorf

Die im Amtsblatt Nummer 35 am 27.08.2025 veröffentlichte Bekanntmachung bein-
haltete eine falsche Angabe zur Größe des Plangebiets. Die Bekanntmachung wird 
hiermit wiederholt:

https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bekanntmachungen/index.html
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Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 
26. Juni 2025 unter anderem beschlossen:

Der Stadtentwicklungsausschuss beschließt, nach § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) einen Bebauungsplan für das Gebiet südwestlich der Venloer Straße, südlich 
des Akazienwegs, östlich der Bahntrasse der Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK), 
nördlich der Wilhelm-Mauser-Straße - Arbeitstitel: Coty-Areal in Köln-Bickendorf — 
aufzustellen mit dem Ziel, ein urbanes Gebiet mit Gewerbe, Wohnen, Kindertages-
stätten, Nahversorgung, sozialen und kulturellen Nutzungen, Anlagen zur Energiever-
sorgung, öffentlichen Grün- und Spielflächen sowie Verkehrsflächen festzusetzen.

Das ca. 17 ha große Bebauungsplangebiet liegt im Stadtbezirk Köln-Ehrenfeld, Stadt-
teil Bickendorf. Die genaue Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs ergibt sich 
aus dem zu diesem Beschluss gehörenden Lageplan, der dieser Bekanntmachung zur 
Veranschaulichung beigefügt ist.

Rechtsgrundlage
§ 2 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (Bundesgesetzblatt I S. 3634) 
in der derzeit gültigen Fassung

Anlass und Ziele der Planung
Das Plangebiet wurde zuletzt von der Firma Coty Inc. als Produktionsstandort für 
Parfüm genutzt. Die Produktion wurde 2021 eingestellt. Die neue Eigentümerin plant 
eine städtebauliche Neuordnung und Umnutzung des Areals.

Ziel der Planung ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für ein zeitgemäßes, 
lebendig-urbanes Quartier mit einer gemischten Nutzung aus Gewerbe zur Ansied-
lung von innerstädtischen Handwerksbetrieben und emissionsarmer Produktion, 
Wohnen, sozialer Infrastruktureinrichtungen sowie Grün- und Spielflächen zu entwi-
ckeln.

Köln, den 14. Oktober 2025				    Die Oberbürgermeisterin 
				    in Vertretung 
				    gez. Andrea Blome, Stadtdirektorin
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Zeitpunkt der Veröffentlichung siehe 
https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bekanntmachungen/index.html

235 Wirksamwerden der 238. Flächennutzungsplanänderung 
nach § 6 Absatz 5 Baugesetzbuch (BauGB)

 Arbeitstitel: „Möhl-Areal und angrenzendes Gewerbegebiet“ in 
Köln-Dellbrück

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 3. Juli 2025 folgende Änderung des 
Flächennutzungsplans gemäß § 5 Absatz 5 Baugesetzbuch in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 3. November 2017 (Bundesgesetzblatt I Seite 3634) festgestellt:

238. Änderung des Flächennutzungsplans im Stadtbezirk Köln-Mülheim, Arbeitstitel: 
„Möhl-Areal und angrenzendes Gewerbegebiet“ in Köln-Dellbrück

Änderungsbereich
Der ca. 9,8 ha große Änderungsbereich liegt im Stadtbezirk Köln-Mülheim, Stadtteil 
Dellbrück.

https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bekanntmachungen/index.html
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Der Änderungsbereich wird in etwa begrenzt
∙	 im Norden durch die S-Bahn-Linie und die Stellplatzflächen des 

S-Bahnhofs Köln-Dellbrück sowie einem – gemessen von den Stellplätzen aus – 
circa 30 m tiefen Teil des angrenzenden faktischen Gewerbegebietes,

∙	 im Osten durch die Eschenbruchstraße,
∙	 im Süden durch die Bergisch Gladbacher Straße (B 506),
∙	 im Westen durch die Möhlstraße.

Mit Antrag vom 13.08.2025 wurde der Bezirksregierung Köln die 238. Flächennut-
zungsplan-Änderung zur Genehmigung nach § 6 Absatz 1 in Verbindung mit § 1 
Absatz 8 BauGB vorgelegt. Die Bezirksregierung Köln erteilte mit Schreiben vom 
08.09.2025 die Genehmigung für diese Änderung.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für Satzungen vorgeschriebe-
nen Veröffentlichung tritt, wird die 238. Änderung des FNP wirksam.

Die 238. Änderung einschließlich der Begründung und der zusammenfassenden Er-
klärung liegt mit dem Wirksamwerden dieser Bekanntmachung, das heißt, mit dem 
Tage der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Köln, beim Stadtplanungsamt der 
Stadt Köln, Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln während der allgemeinen 
Öffnungszeiten des Stadtplanungsamtes (s. unter https://www.stadt-koeln.de/ser-
vice/adressen/stadtplanungsamt?cnw_autotranslate=de) zur dauernden Einsicht-
nahme bereit. Um eine vorherige Terminvereinbarung unter der Emailadresse  
fnp@stadt-koeln.de oder der Telefonnummer 0221/221-25723 wird gebeten.

Hinweis zur Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschriften über die Aufstellung 
des Flächennutzungsplans und der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (Bundesgesetzblatt I Seite 
3634) in der zum Zeitpunkt der Bekanntmachung geltenden Fassung. 

§ 215 Abs. 1 BauGB lautet:
	 „Unbeachtlich werden
	 1.	� eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
	 2.	� eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen
nutzungsplans und 

	 3.	� nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungs
plans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Absatz 2a beachtlich sind.“

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen Seite 666) 
in der bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

https://www.stadt-koeln.de/service/adressen/stadtplanungsamt?cnw_autotranslate=de
https://www.stadt-koeln.de/service/adressen/stadtplanungsamt?cnw_autotranslate=de
mailto:fnp@stadt-koeln.de
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§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:
	 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann ge-

gen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn,

	 a)	� eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt,

	 b)	� die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzung-
splan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

	 c)	� der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 
		  oder
	 d)	�der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.“

Der Flächennutzungsplan steht unter https://www.stadt-koeln.de/artikel/07080/in-
dex.html online zur Verfügung.

Sämtliche Bebauungspläne der Stadt Köln stehen ergänzend unter https://www.
stadt-koeln.de/leben-in-koeln/planen-bauen/bebauungsplaene/koelner-bebauungs-
plaene online zur Verfügung.

Köln, den 21. Oktober 2025

Die Oberbürgermeisterin 
in Vertretung 
gez. Andrea Blome, 
Stadtdirektorin

https://www.stadt-koeln.de/artikel/07080/index.html
https://www.stadt-koeln.de/artikel/07080/index.html
https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/planen-bauen/bebauungsplaene/koelner-bebauungsplaene
https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/planen-bauen/bebauungsplaene/koelner-bebauungsplaene
https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/planen-bauen/bebauungsplaene/koelner-bebauungsplaene
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Nachrichtliche Hinweisveröffentlichungen
Die folgenden Dokumente wurden auf der Internetseite der Stadt Köln unter  
https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bekanntmachungen/ bereit- 
gestellt und damit öffentlich bekanntgemacht

236 34. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Köln 
vom 10. Februar 2009 vom 10. Oktober 2025

Öffentliche Bekanntmachung 22.10.2025

https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/bekanntmachungen/2025/ 
2025.10.22_0217-01_34_hauptsatzungsaenderung.pdf

237 Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
Parkstadt Süd

Öffentliche Bekanntmachung vom 29.10.2025

https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/bekanntmachungen/2025/ 
2025.10.21_0216-01_betriebssatzung_ee_parkstadt_sued.pdf

https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bekanntmachungen/
https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/bekanntmachungen/2025/2025.10.22_0217-01_34_hauptsatzungsaenderung.pdf
https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/bekanntmachungen/2025/2025.10.22_0217-01_34_hauptsatzungsaenderung.pdf
https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/bekanntmachungen/2025/2025.10.21_0216-01_betriebssatzung_ee_parkstadt_sued.pdf
https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/bekanntmachungen/2025/2025.10.21_0216-01_betriebssatzung_ee_parkstadt_sued.pdf
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Termine von öffentlichen Sitzungen der Ausschüsse und Bezirksvertretungen
finden	Sie	im	Internet	unter:	https://ratsinformation.stadt-koeln.de/
Die Sitzung des Rates der Stadt Köln, öffentlicher Teil, werden unter
http://www.stadt-koeln.de als Livestream gezeigt.

Nähere	Informationen	finden	Sie	auf	der	Homepage	der	Stadt	Köln	unter:
https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/ausschuesse-und-gremien/ und
http://www.stadt-koeln.de/bezirke/

Benachrichtigungen	über	öffentliche	Zustellungen	finden	Sie	im	Internet	unter:
https://www.stadt-koeln.de/oeffentliche-zustellungen
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